
 

  

 
Amtliche Publikation 

 
Gemeinderatsbeschlüsse vom 8. Juni 2009 

 

1. a) Der Gründung des neuen Zweckverbands "Abwasseranlagen Wädenswil/Richterswil" 
wird zugestimmt und die Statuten (Stand 26. Februar 2009) werden genehmigt. 

 b) Dem Projekt "Ausbau der ARA Rietliau" in Wädenswil im Gesamtbetrag von brutto 
Fr. 15 Mio. (inkl. MwSt.) zulasten der Investitionsrechnung des Zweckverbandes 
Abwasseranlagen Wädenswil/Richterswil wird zugestimmt; Richterswil bezahlt 
pauschal Fr. 13.8 Mio. im Sinne einer Einkaufszahlung; Fr. 1.2 Mio. gehen zulasten 
des Zweckverbandes. Dieser Bruttokredit erhöht oder ermässigt sich allenfalls um 
die Mehr- bzw. Minderkosten, welche infolge Teuerung in der Zeit zwischen der 
Aufstellung der Kostenschätzung (Juli 2008) und der Ausführung entstehen. 

 c) Der Übertrag der ARA Rietliau (Anlage) im Wert von Fr. 7.5 Mio. aus dem Ver-
waltungsvermögen ins Finanzvermögen der Stadt Wädenswil zur Abtretung an den 
Zweckverband wird bewilligt. 

 d) Der Stadtrat wird ermächtigt, gemeinsam mit der Gemeindevorsteherschaft von 
Richterswil, die mit dem Vollzug notwendigen Änderungen der unter Ziffer 1a 
verabschiedeten Akten vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Entscheiden im 
Rechtsmittelverfahren oder als formelle Anpassungen im Genehmigungsverfahren 
als notwendig erweisen.  

 e) Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Stimmberechtigten der Gemeinde Richterswil 
zu den Zweckverbandsstatuten, zum Ausbau der ARA Rietliau, zum Um- und 
Rückbau Mülenen sowie zur Verbindungsleitung. 

2. Die Bau- und Zonenordnung (BZO) wird mit folgenden Änderungen/Ergänzungen 
erlassen: 
a) Die Kat.-Nr. 4538, Seestrasse / Riedhofstrasse, wird von der Industriezone C (IC) in  
 die Kernzone A (KA) umgeteilt. 
b) Der Baudirektion wird beantragt, diese Revision der Bau- und Zonenordnung zu ge- 
 nehmigen. 
c)  Der Stadtrat wird ermächtigt, allfällig sich aus dem Genehmigungsverfahren erge- 
 bende Änderungen in eigener Kompetenz festzulegen (z.B. Nummerierung der BO). 

3. Motion der SVP-Fraktion vom 15. April 2009 betreffend Änderung der Anschlussge-
bühren bei Gebäudemehrwerten durch energetische Erneuerung von Gebäudehüllen, 
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen geht zur Erklärung über die Entgegennahme 
an den Stadtrat. 

4.  Postulat der GP-Fraktion vom 26. April 2009 betreffend Verbesserung des 
Reitwegnetzes wird nicht dem Stadtrat überwiesen und als erledigt abgeschrieben. 

5.  Postulat der CVP-Fraktion vom 27. April 2009 betreffend Beitritt der Stadt Wädenswil zur 
Kulturlegi Kanton Zürich der Caritas wird dem Stadtrat überwiesen. 
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6.  Postulat der FDP-Fraktion vom 30. April 2009 betreffend inakzeptable Situation in der 
Bahnhofunterführung wird dem Stadtrat überwiesen. 

7.  Postulat der EVP-Fraktion vom 6. Mai 2009 betreffend Wechselsignal Tiefenhofstrasse 
wird nicht dem Stadtrat überwiesen und als erledigt abgeschrieben. 

8.  Postulat der GP-Fraktion vom 17. Mai 2009 betreffend verlängerte Öffnungszeiten beim 
Strandbad Rietliau und Seebad wird nicht dem Stadtrat überwiesen und als erledigt 
abgeschrieben. 

9.  Postulat der GP-Fraktion vom 6. Mai 2009 betreffend Solarzellen auf dem ARA-Neubau 
wird dem Stadtrat überwiesen. 

10. Interpellation von Thomas Largiadèr, SP-Gemeinderat, vom 1. Mai 2009 betreffend 
hindernisfreies Wädenswil wird als erledigt abgeschrieben.  

11. Interpellation der CVP-Fraktion vom 19. Oktober 2008 betreffend günstiger Wohnungs-
bau wird als erledigt abgeschrieben. 

12. Interpellation der CVP-Fraktion vom 31. März 2009 betreffend die Projektidee eines 
Hochhauses am Gerbeplatz geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

13. Interpellation der FDP-Fraktion vom 7. April 2009 betreffend Ordnungsbussen bei 
Littering und Spucken geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

14. Interpellation von Thomas Largiadèr, SP-Gemeinderat, vom 14. Mai 2009 betreffend 
Unterschriftensammlung in Wädenswil geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

15. Interpellation von Denise Engel, SP-Gemeinderätin, vom 14. Mai 2009 betreffend 
Abfallentsorgung geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

16. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich 
Genehmigung durch Bund und Kanton: 

- JERKOVIC Ivica mit seiner Ehefrau Željka, geb. Opacak, und ihren Kindern Karlo, 
Ivana, Marija, und Vedran, alle kroatische Staatsangehörige, wohnhaft in 
Wädenswil, Etzelstrasse 18A  

- MORINA Ali, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, wohnhaft in 
Wädenswil, Florhofstrasse 19 

- ZHANG Meng, chinesische Staatsangehörige, mit ihrem Ehemann CHOUMAROV 
Maxim, russischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil, Seestrasse 35b 

- FOMPEYRINE Jean mit seiner Ehefrau Cécile Claude, geb. Durieublanc, und 
ihren Kindern Chloé Marie, Emma und Eloi, alle französische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wädenswil, Im unteren Baumgarten 29 

- HEINZELMANN Oliver mit seiner Ehefrau Silke, geb. Müller und ihrer Tochter 
Helen, alle deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Säntisstrasse 87 

- IULIANO Umberto mit seiner Ehefrau Maria PATTI, beide italienische 
Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Muslistrasse 6 

- ROSA PEREIRA Ana Sofia, portugiesische Staatsangehörige, wohnhaft in 
Wädenswil, Holzmoosrütisteig 1 

- BURMAN Brian Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in 
Wädenswil, Türgass 23 
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Obligatorisches Referendum 

Die Beschlüsse von Ziffer 1a und 1b)  werden der Gemeinde am 27. September 2009 zur 
Abstimmung vorgelegt. 
 

Fakultatives Referendum 

Gegen die Beschlüsse von Ziffer 2 kann innert 30 Tagen, von dieser Veröffentlichung an 
gerechnet, das fakultative Referendum nach Art. 7 Ziff. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. 
§ 92 Ziff. 2 Gemeindegesetz ergriffen werden. 
 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf §151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 
Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von dieser 
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  
 

Gemeindebeschwerde 

Im Übrigen kann gegen diese Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz innert 

30 Tagen, von dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat 
Horgen erhoben werden.  
 
Gemeinderat 

Präsident:  Thomas Hartmann 
Sekretärin: lic. iur. Lucia Eigensatz   
 

 

Publiziert in ZSZ sowie im Tages-Anzeiger regional linkes Zürichseeufer 

 

am Freitag, 12. Juni 2009     044 789 72 06 

 

lic. iur. Lucia Eigensatz 
Ratssekretärin 

 


